
gültig ab: 

Baukostenzuschüsse

  Dauerhafte Netzanschlüsse

Art.#   Anschlussebene
Qn

€/Stk (netto) €/Stk (brutto) m3/h

31010 2.282,63 €    2.442,42 €    4,68

31011 3.687,33 €    3.945,45 €    7,56

31012 5.794,38 €    6.199,99 €    11,88

31013 9.130,54 €    9.769,68 €    18,72

31014 19.490,19 €  20.854,50 €  39,96

31015 29.323,08 €  31.375,69 €  60,12

31016 73.219,89 €  78.345,29 €  150,12

Baukostenzuschuss gemäß vereinbarter Leistung 

1. Mai 2025

Preisblatt Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse Wasser

Baukostenzuschuss DN150 (Spitzendurchfluss V's = 41,7 l/s)

Baukostenzuschuss DN25 (Spitzendurchfluss V's = 1,3 l/s)

Baukostenzuschuss DN32 (Spitzendurchfluss V's = 2,1 l/s)

Baukostenzuschuss DN40 (Spitzendurchfluss V's = 3,3 l/s)

Baukostenzuschuss DN50 (Spitzendurchfluss V's = 5,2 l/s)

Baukostenzuschuss DN80 (Spitzendurchfluss V's = 11,1 l/s)

Baukostenzuschuss DN100 (Spitzendurchfluss V's = 16,7 l/s)

Baukostenzuschüsse sind keine Bauleistung gemäß §13 Umsatzsteuergesetz. Die vorstehenden Baukostenzuschüsse wurden in 
Übereinstimmung mit der AVBWasserV sowie in Anlehnung an kartellrechtliche Vorgaben ermittelt. Maßgeblich für die Bemessung des 
Baukostenzuschusses ist die nächste obere Klasse des Spitzendurchflusses V's. Bei Erhöhung des Spitzendurchflusses wird die Differenz 
zwischen dem ursprünglich und dem neuerlich bestellten Spitzendurchfluss in Ansatz gebracht. Der BKZ ist an einen Anschlussort 
gebunden und kann nicht an andere Anschlussorte übertragen werden. Bei Teilabtrennung sowie endgültiger Abtrennung und späterem 
Wieder-/ Neuanschluss an das Versorgungsnetz wird ein neuer BKZ fällig, sofern Abtrennung und Neuanschluss nicht gemeinsam beantragt 
und beauftragt wurden.
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gültig ab: 

Netzanschlusskostenbeiträge und sonstige Leistungen

Dauerhafte Netzanschlüsse

Art.#   Leistung

€/Stk (netto) €/m (netto) €/Stk (brutto) €/m (brutto)

31020/-1 4.838,00 €  102,98 €       5.176,66 €  110,18 €       

31022/-3 5.100,09 €  104,49 €       5.457,10 €  111,80 €       

31030 -  €           48,91 €         -  €           52,34 €         

31035 953,93 €     -  €             1.020,71 €  -  €             

31036 968,97 €     -  €             1.036,79 €  -  €             

31037 n. Aufwand n. Aufwand n. Aufwand n. Aufwand

31038 1.273,60 €  -  €             1.362,76 €  -  €             

31040/-1 1.570,90 €  102,98 €       1.680,86 €  110,18 €       

31042/-3 1.579,92 €  104,49 €       1.690,51 €  111,80 €       

31044/-5 n. Aufwand n. Aufwand n. Aufwand n. Aufwand

31050 493,02 €     -  €             527,53 €     -  €             

31052/-3 2.415,34 €  102,98 €       2.584,42 €  110,18 €       

31054/-5 2.690,89 €  104,49 €       2.879,25 €  111,80 €       

31056/-7 n. Aufwand n. Aufwand n. Aufwand n. Aufwand

-  €           -  €             -  €           -  €             

Die Verlegung der Leitungen in öffentlichem Grund sowie die Hauseinführung und die Verlegung von Leitungen im Gebäude bis zu 1,5 m 
sind in der obigen Pauschale enthalten. Es ist die von den Stadtwerken bereitgestellte Hauseinführung zu verwenden. Mehrlängen im 
Gebäude und im Privatgrund werden mit dem obigen variablen Satz veranschlagt. Erdarbeiten sind unbeschadet eines Aufschlages für 
befestigte Oberflächen (siehe unten) inklusive. Wiederanfüllungen sind in der Pauschale ebenfalls enthalten. Besonders aufwendige 
Wiederherstellungen der Oberfläche werden nicht durchgeführt.

Die Dimensionierung der Rohrleitungsdurchmesser erfolgt anhand des Spitzendurchflusses durch den Netzbetreiber.

Rabatte für Mehrspartenanschlüsse werden nicht gewährt. Meterpreise verstehen sich je angefangenem Meter. Abweichungen von den 
Standardprodukten werden nach Aufwand abgerechnet. Besondere Maßnahmen wie z. B. Kampfmittelerkundungen und - beseitigungen 
oder archäologische Untersuchungen sind nicht Bestandteil der Anschlusspauschalen.

Der Aufschlag für die Erstellung des Teilwasseranschlusses enthält die Kosten für den Mehraufwand zur Erstellung des endgültigen 
Hausanschlusses. Nicht enhalten sind die Kosten für die Herstellung des Bauwasseranschlusses.

1. Mai 2025

Netzanschlusskostenbeiträge

Preisblatt Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse Wasser

Abtrennung Standard-Wasseranschluss bis DN 32

Abtrennung Standard-Wasseranschluss bis DN 50

Abtrennung sonstige Wasseranschlüsse

Aufschlag Abtrennung Wasseranschluss im öffentlichen Bereich

Standard-Wasseranschluss bis DN 32

Standard-Wasseranschluss bis DN 50

Aufschlag Verlegekosten Wasseranschluss größer DN 50

Umlegung Wasser bis DN 50

Umlegung sonstige Wasseranschlüsse

Aufschlag Erstellung Teilwasseranschluss

Wiederanschluss Wasser bis DN 32

Wiederanschluss Wasser bis DN 50

Wiederanschluss sonstige Wasseranschlüsse

Umlegung Wasser bis DN 32
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gültig ab: 

Netzanschlusskostenbeiträge

  Vorübergehende Netzanschlüsse

Art.#   Leistung

€/Stk (netto) €/d (netto) €/Stk (brutto) €/d (brutto)

31091 265,56 €     -  €             284,15 €     -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

31083/-4 369,05 €     1,56 €           394,88 €     1,67 €           

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

  Rabatte und Zuschläge bei Tiefbauarbeiten

Art.#   Leistung

€/m (netto) €/m (brutto)

2-/31060 -  €           38,97 €-         -  €           41,70 €-         

2-/31061 -  €           10,63 €-         -  €           11,37 €-         

2-/31070 -  €           99,31 €         -  €           106,26 €       

2-/31071 -  €           58,59 €         -  €           62,69 €         

2-/31072 -  €           123,87 €       -  €           132,55 €       

2-/31073 -  €           87,01 €         -  €           93,10 €         

2-/31074 -  €           36,50 €         -  €           39,05 €         

2-/31075 -  €           14,19 €         -  €           15,19 €         

2-/31076 -  €           13,14 €         -  €           14,06 €         

-  €           -  €             -  €           -  €             

€/Stk (netto) €/Stk (brutto)

2-/31062 -  €           145,51 €-       -  €           155,69 €-       

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

Preisblatt Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse Wasser

1. Mai 2025

Das überlassene Standrohr ist nach Gebrauchsbeendigung unverzüglich bei den Stadtwerken Landshut zur Ablesung und Kontrolle 
abzugeben. Bei Jahresvermietung ist das Standrohr zum 30.11. des laufenden Jahres zur Abrechnung vorzulegen. Sollte dieses nicht 
erfolgen, wird eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 250 € netto (297,50 € brutto) in Rechnung gestellt. Bei der Standrohrvermietung wird 
eine Kaution von 500 € erhoben. Forderungen der Stadtwerke Landshut aus Verlust oder Beschädigung des Leihguts, sowie fällige 
Wasserverbrauchsforderungen können hiermit verrechnet werden. 

Mess-, Wasser- und Abwassergebühren werden gemäß Preisblatt für Trinkwasser separat erhoben.

Die vorgenannten Rabatte und Zuschläge beziehen sich ausschließlich auf Tiefbauarbeiten im Privatgrund. Im Falle von durch den 
Anschlussnehmer durchgeführten Tiefbauarbeiten sind die Vorgaben des Netzbetreibers zu beachten. Die Gutschrift für Eigenleistungen bei 
Erdarbeiten erstreckt sich beispielhaft auch auf die Freilegung der Leitungen bei Abtrennungen, Umlegungen und Wiederanschlüssen. Im 
Falle von Bodenfrost ruhen die Arbeiten. Meterpreise verstehen sich je angefangenem Meter.

Montage/Demontage Bauwassergarnitur/-Anschluss

Leihgebühr Standrohr inkl. Systemtrenner

Netzanschlusskostenbeiträge

Gutschrift Eigenleistung Erdarbeiten

Netzanschlusskostenbeiträge

Gutschrift Verlegung Leerrohre

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Asphalt (Trag- und Feinschicht)

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Asphalt (ohne Feinschicht)

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Beton, Betonbett f. Pflaster

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Pflaster (Klinker, Verbund) auf Splitt/Riesel

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Plattenbelag auf Splitt/Riesel

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Kiesweg mit Riesel

Zuschlag Aufbruch/Wiederherst. Rasen

Gutschrift Montagegrube in Privatgrund

Die Preise für Standrohrvermietung werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.                                                    
Wenden Sie sich hierfür an messwesen@stadtwerke-landshut.de .
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gültig ab: 

Netzanschlusskostenbeiträge

  Preise für sonstige Leistungen

Art.#   Leistung

€/Stk (netto) €/Stk (brutto)

31089 -  €           290,86 €       -  €           311,22 €       

31089 -  €           50,60 €         -  €           54,14 €         

31092 -  €           387,52 €       -  €           414,64 €       

31093 Beseitigung v. Frostschäden am Zähler >Q3=4 -  €           589,32 €       -  €           630,57 €       

2-/31095 Fehlanfahrten -  €           116,60 €       -  €           124,76 €       

2-/31099 Wiederanbringen von Plomben (durch Kunden zu vertreten) -  €           100,19 €       -  €           107,21 €       

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

€/Stk (netto) €/Stk (brutto)

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

-  €           -  €             -  €           -  €             

Der bei vorliegender Störung in der Kundenanlage gerufene Entstörungsdienst wird nach Stundensätzen zuzüglich einer Pauschale für 
Anfahrten gemäß separatem Preisblatt abgerechnet. Als Fehlanfahrt verstehen sich all diejenigen Anfahrten, welche durch den Kunden bzw. 
durch ihn beauftragten Dritten verursacht wurden und nicht der vereinbarten Auftragsausführung dienlich waren. Die Pauschale Verlegen 
eines Messplatzes beinnhaltet die räumliche Veränderung der Messstelle.

Sonstige Leistungen nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Preisblatt Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse Wasser

Verlegen eines Messplatzes (Zähler)

Aufschlag für jede weitere Messplatz-/Zählerverlegung

1. Mai 2025

Stk = Stück, Leistungseinheit / m = Meter / m2 = Quadratmeter / m3 = Kubikmeter / a = Jahr / M = Monat / d = Tag  h = Stunde 
/ t = Tonne / kg = Kilogramm

Beseitigung v. Frostschäden am Zähler Q3=4

Netzanschlusskostenbeiträge
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